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O Politische Rechte

Abstimmungs- und Wahlkalender 2011; Ansetzung der kantonalen Wahlen und
Abstimmungen im Jahr 2011

Gestützt auf den Antrag der Landeskanzlei wird beschlossen:

1. Es wird zur Kenntnis genommen, dass für 2011 folgende eidgenössischen
Abstimmungs- und Wahldaten vorgesehen sind:

13. Februar 2011 Blanko-Abstimmungsdatum

15. Mai 2011 Blanko-Abstimmungsdatum

23. Oktober 2011 Nationalratswahlen

27. November 2011 Blanko-Abstimmungstermin

2. Die Wahl des basellandschaftlichen Mitglieds des Ständerates wird auf den23.
Oktober 2011 angesetzt.

Eine allfällige Nachwahl findet am 27. November 2011 statt.

3. Die Gesamterneuerungswahlen des Landrates und des Regierungsrates für die
Amtsperiode vom 1. Juli 2011 bis 30. Juni 2015 werden auf den 27. März 2011an-
gesetzt.

Eingabefrist für Wahlvorschläge für die Landratswahlen bei der Landeskanzlei:
Montag, 24. Januar 2011, 17.00 Uhr.

Eine allfällige Nachwahl in den Regierungsrat wird auf den 15. Mai 2011 ange-
setzt.

4. Dieser Beschluss ist im Amtsblatt zu publizieren.

Landeskanzlei

Finanzreferendum – Frist 18. März 2010

Der Landrat hat am 14. Januar 2010 beschlossen:

– Fortführung der Leistungsaufträge an die Aids-Hilfe beider Basel (AHbB) und an
den Verein Frau Sucht Gesundheit (frauen_oase) für die Jahre 2010-2013; Ver-
pflichtungskredit (2009-199)

Für die Jahre 2010-2013 wird ein Verpflichtungskredit von insgesamt Fr.
1'080'000.-- für die Fortführung der Leistungsvereinbarungen mit der Aids-Hilfe
beider Basel (AHbB) und dem Verein Frau Sucht Gesundheit (frauen_oase)
bewilligt (Fr. 760'000.-- für die Aids Hilfe beider Basel; Fr. 320'000.-- für die frau-
en_oase).

– Erneuerung der Leistungsvereinbarung 2009 - 2012 und Erhöhung des Beitrags
für die Stiftung Volkshochschule und Seniorenuniversität beider Basel (VHS BB);
Verpflichtungskredit (2009-291)

Für den Zeitraum von 2009 - 2012 wird ein Verpflichtungskredit über
CHF 2'776’000.- bewilligt

Diese Beschlüsse unterstehen gemäss § 31 Absatz 1 Buchstabe b der Verfassung des
Kantons Basel-Landschaft dem Referendum. Allfällige Begehren um Vornahme der
Volksabstimmung sind innert 8 Wochen, d.h. bis 18. März 2010 der Landeskanzlei
einzureichen. Das Referendum ist zustandegekommen, wenn es von 1500 Stimm-
berechtigten unterschriftlich gestellt ist.

Landeskanzlei

Kanton Basel-Landschaft2

Landratsbeschluss, rechtskräftig

Nachdem innert der verfassungsmässigen Frist keine Abstimmungsbegehren einge-
reicht worden sind, hat die Landeskanzlei am 15. Januar 2010 folgenden im Amtsblatt
vom 19. November 2009 publizierten Landratsbeschluss als rechtskräftig erklärt:

– Verpflichtungskredit für ein neues energiepolitisches Förderprogramm für Energieeffi-
zienz und erneuerbare Energien mit Schwerpunkt Gebäudesanierung

Landeskanzlei
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